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Berufsbild des Estrichlegerhandwerks 

Auszug aus der Meisterprüfungsverordnung vom 16.02.1995 

 

 

Tätigkeiten:  

 Herstellen und Legen von Estrichen als Unterböden für Beläge, als Nutzböden und 

Verbundböden unter Verwendung von Bindemitteln, insbesondere von Zement, Anhydrit, Gips, 

Magnesit und Kunstharz einschließlich der Herstellung von schwimmenden Estrichen 

 Herstellen und Legen von Industrieböden, insbesondere von Hartstoffestrichen, 

Magnesiastrichen, bitumengebundenen oder kunstharzgebundenen Estrichen 

 Herstellen und Verlegen von Fertigteil-Estrichplatten 

 Auftragen und Verlegen von Sperrschichten und Dämmschichten aller Art 

 Auftragen von Kunstharzschichten aller Art, auch als Versiegelung 

 Herstellen und Anbringen von Sockeln aller Art in Verbindung mit Legen von Estrichen und 

Verlegen von Belägen 

 Verlegen von Plattenbelegen und Bahnenbelägen, insbesondere aus Kunststoffen und Textilien 


